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Mit der Skizzierung einiger weniger nutzbarer Befugnisse 

anderer Organe sol l  die Viel fal t  der Mögl ichkeiten der 

Gestal tung von Anlässen aufgezeigt werden. Gleichzeit ig sol

len sie belegen, daß die Off iz ial is ierung weder ausschl ieß

l ich in die Kompetenz der Linie IX fäl l t ,  noch daß die Ge

stal tung von Anlässen notwendigerweise an die Tät igkeit  der 

Untersuchungsorgane gebunden ist .

.  Die Deutsche Volkspol izei ,  die Oberste Bergbehörde und 
die Bergbehörden sind gemäß § 14 Gesetz über den Ver
kehr mit  Sprengmitteln -  Sprengmittelgesetz -  vom 
25. März 1982 (GBl.  I  Nr.  15 S. 309) in Wahrnahme 
ihrer Kontrol lbefugnis im Rahmen ihrer Zuständigkeit  
berecht igt ,  Betr iebe, Einr ichtungen und Anlagen zu be
treten, Auskünfte zu fordern und Einbl ick in die Unter
lagen zu nehmen.

.  Die Staat l ichen Hygieneinspekt ionen, die Arbeitshygie
neinspekt ionen sowie die Deutsche Volkspol izei  s ind ge
mäß § 11 Gesetz über den Verkehr mit  Gif ten - Gif tge
setz -  vom 7. Apri l  1977 (GBl.  I  Mr. 10 S. 103) im 
Rahmen ihrer.Zuständigkeit  befugt,  zur Verwirkl ichung 
der Rechtsvorschri f ten den Verkehr mit  Gif ten zu kon
trol l ieren und zu diesem Zweck berecht igt ,  Betr iebe, 
Einr ichtungen und Anlagen zu betreten, Auskünfte zu 
fordern und Einbl ick in die Unter lagen zu nehmen.

.  Die Staat l iche Bi lanzinspekt ion hat gemäß § 3 Verord
nung über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Staat
l ichen Bi lanzinspekt ion bei der Staat l ichen Plankom
mission vom 15. Januar 1981 (GBl.  I  Nr.  5 S. 65) zur 
Erfül lung der ihr übertragenen Aufgaben unter Beachtung 
der Best immungen des Geheimnisschutzes das Recht,  in 
al le Unter lagen der Planung, Bi lanzierung und Abrech
nung der Minister ien und anderen zentralen Staats
organe, Kombinate, Betr iebe und Einr ichtungen und Ge
nossenschaften sowie Räte der Bezirke, Kreise und 
Städte und Gemeinden Einbl ick zu nehmen, soweit  nicht 
die Planung, Bi lanzierung und Real is ierung der Aufga
ben zur ökonomischen Sicherstel lung der Landesvertei
digung, der inneren Sicherheit  und Ordnung sowie des 
Versorgungsbereiches "Verschiedene Verbraucher I I"  be
troffen sind (vgl.  § 7 dieser Verordnung). 1

1 Auf die aus dem VP-Gesetz res ul t ierenden Mögl ichkeiten der 
Nutzung von Befugnissen der DVP durch Angehörige des MfS 
gemäß § 20 (2) VP-Gesetz sowie den im VP-Gesetz normierten 
Befugnissen insgesamt sol l  an dieser Stel le nicht einge- 
qangen werden. Dieser Problemkreis wird im Kapitel  3 dieser 
Arbeit  komplex behandelt .


